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GEWERKSCHAFTLICHE
RUNDSCHAU

MONATSSCHRIFT DES SCHWEIZERISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
ZWEIMONATLICHE BEILAGEN: « BILDUNGSARBEIT» UND «GESETZ UND RECHT»

HEFT 10 - OKTOBER 1965 - 57. JAHRGANG

Gedanken zur personlichen, sozialen

und politischen Bildung

In dem Leitartikel «Woran krankt der Durchschnittsmensch von
heute?» des Mitteilungsblattes der Schweizerischen Arbeiterbildungs-
zentrale («Bildungsarbeit», Heft 4, Juli 1965) wird die Ansicht ver-
treten, «daB ein schones, ein menschenwiirdiges Leben nur durch
Bildung méglich ist. Durch sie allein erlangt der Mensch jene geistig-
seelische Selbstindigkeit, die ihn befihigt, allen Problemen auf die
ihm gemiBe Art zu begegnen.» Mit Recht wird auch darauf hin-
gewiesen, dal der Mensch und seine Kultur zugrunde gehen werden,
wenn der Mensch fiir Bildung keine Zeit mehr hat und das ange-
nehme Leben zum alleinigen und hochsten Lebenssinn geworden
ist. Der Preis fiir diese materialistische Lebenseinstellung sei der
Verlust des Gefiihls fiir hohere Werte. Es wird also behauptet, dafl
ohne Bildung wahre persénliche und allgemeine Wohlfahrt nicht
méglich sei. Da auch wir dieser Auffassung sind, wollen wir uns
etwas mit der Bildung im allgemeinen, besonders aber mit der sozia-
len und politischen Bildung befassen.

Von der Bildung im allgemeinen

Lernt und studiert ein Mensch, um von verworrenen oder ganz
allgemeinen Vorstellungen zu klaren und konkreten Begriffen und
Anschauungen zu gelangen, dann bildet er sich. Bildung zu erwer-
ben, bedeutet auch, sich die Kunst des Unterscheidens anzueignen,
zu lernen, Unterschiede, Uebergiinge und Abstufungen zu sehen,
verschiedene Sachverhalte klar auseinanderzuhalten, das Verhaltnis
zwischen Ursache und Wirkung zu erkennen. Sich bilden, heilit,
zu neuen und vertieften Erkenntnissen vorzustofen und dadurch
die Moglichkeit zu erwerben, richtiger, besser und vorteilhafter zu
handeln. Bildung bedeutet Fortschreiten in der Erkenntnis. Und
eriindliches Wissen ist die unerldaliche Voraussetzung fiir ein rich-
tiges Entscheiden und Handeln.
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Man hat immer echte und unechte Bildung, echtes und halbes
Wissen unterschieden. Wer viele Dinge weifl und auswendig gelernt
hat, sie aber nicht in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen
versteht, besitzt noch keine Bildung. Technisches Wissen allein ist
zum Beispiel noch nicht Bildung. Erst wenn man weif3, welche Stel-
lung, Bedeutung und Aufgabe die Technik in der heutigen Kultur
und Wirtschaft besitzt, kann man von Bildung sprechen und besitzt
man ein echtes Wissen von der Technik. Und wer in ungenauen
Begriffen, oberflichlichen Schlagworten und Phrasen denkt, der ist
nicht gebildet.

Bildung erwirbt man sich, wenn man durch wissenschaftliches
Forschen und Denken einzudringen versucht in die Ritsel der Welt,
in der wir leben, um sich von ihr ein geistiges Bild zu erwerben.
Der wahrhaft gebildete Mensch weif8 aber, daB er sich nur ein
unvollkommenes Wissen erwerben kann, dafl die Proportion zwi-
schen den gelosten und ungelosten Problemen stets gleich grof
bleiben wird — daB} er nie aufhéren darf, zu fragen und zu forschen.
Er ist deshalb ein bescheidener Mensch. Stolz und Wissensdiinkel
sind ihm fremd.

Bildungs- und Wissensdrang fithrt wohl zum Einzelwissen, zur
Fachwissenschaft, zur spezialisierten Forschung. Aber der wahrhaft
Gebildete spiirt in sich auch das Bediirfnis nach der Synthese, der
Zusammenschau der Dinge, nach universalem, umfassendem Wissen.
Er strebt nach einem Weltbild, nach einer Weltanschauung.

Bildung sollte nicht nur eine schéngeistige Angelegenheit sein
und nicht nur den Wissenstrieb befriedigen, sondern auch dem prak-
tischen Leben dienen. Wir sollen uns bilden, forschen, lernen und
alle notwendigen und niitzlichen Kenntnisse erwerben, um unsere
Gesundheit zu erhalten und zu fordern, beruflich vorwirtszukom-
men, das Leben zu meistern, angenehmer und schoner zu gestalten.
Gott selber hat ja den Menschen beauftragt, iiber die Erdc zu herr-
schen und sie in seinen Dienst zu nehmen. Fachschulen und Bildung
um des beruflichen Erfolges, um des schéneren und angenehmeren
Lebens willen sind also durchaus in Ordnung.

Aber zur echten Bildung gehért auch die Ehrfurcht vor der Wahr-
heit, das Schitzen der Erkenntnis um der Erkenntnis willen. Man
soll die Wissenschaften pflegen nicht nur ihres praktischen Nutzens
wegen, sondern auch um aus der Erkenntnis der Natur des Menschen
und der Welt die Richtlinien fiir sein sittliches und soziales Tun
und Lassen zu gewinnen. Die Wahrheit muf als eine sittliche und
soziale Aufgabe und Verpflichtung erkannt und anerkannt werden.
Bildung und Wissenschaft sollen zum rechten Leben und zur vollen
Entfaltung der sittlichen Personlichkeit des Menschen fiithren. Sie
sollten auch der allgemeinen Wohlfahrt und dem friedlichen Zusam-
menleben der Menschen in Staat und Wirtschaft dienen. Von der
Bildung sagt O.v. Nell-Breuning, sie sei mehr als bloBes Wissen,
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mehr als bloBe Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten fiir
das praktische Leben. Bildung ist die Entfaltung aller geistig-seeli-
schen Anlagen unter der Mitwirkung geistiger, sittlicher und sozialer
Werte. Soziale und kulturelle Katastrophen sind stets der sichtbare
Ausdruck einer verkehrten geistigen, sittlichen und sozialen Hal-
tung, fehlender oder falscher Bildung (Worterbuch der Politik,
Heft 4, Sp. 109, Verlag Herder, Freiburg i. Br.). Von daher sind

Kapitalismus und Kommunismus erst richtig zu verstehen.

Bildung und Demokratie

Bildung im dargelegten Sinne ist nun eine unerldBliche Voraus-
setzung fiir die Demokratie. Ohne gute politische Bildung des Volkes
und seiner Fiihrer gibt es keine konstruktive Politik in der Demo-
kratie. Ohne echte Bildung und «ohne politische Erziehung ist das
souverine Volk ein Kind, das mit dem Feuer spielt und jeden
Augenblick sein Haus in Gefahr bringt » (H. Pestalozzi). Unter allen
Staatsformen stellt die Demokratie die hochsten Anforderungen
an Einsicht und Bildung, an Charakter und Gewissen des Volkes,
denn in der Demokratie nimmt das Volk direkten EinfluB3 auf den
Staat und seine Regierung. Die Zukunft der schweizerischen Demo-
kratie hangt von der kultur-, sozial-, wirtschafts- und staatspoli-
tischen Urteilskraft des Schweizervolkes ab, aber auch von seinem
Willen, sich seine Urteilskraft durch Selbstdisziplin und durch ein
sauberes Gewissen zu formen, zu stirken und zu erhalten. Fiir das
politische Beurteilungsvermogen sind ein lauteres Herz und ein
ehrliches Gewissen ebenso wichtig wie die Fahigkeit, Sachverhalte
richtig zu erfassen. Wie oft sind doch Wiinsche, Interessen und
mangelnde Einsicht die Viater politischer Auffassungen — die Viter
von Gesetzesvorschligen und Abstimmungsparolen! Will der Staats-
biirger seinen Drang nach Macht und Besitz nicht beherrschen, sein
Triebleben nicht regeln und disziplinieren, dann weicht er ichsiichtig
und feige den aus der Wahrheit und den staatlichen und wirtschaft-
lichen Notwendigkeiten sich ergebenden Folgerungen aus. Er glaubt
und hilt fiir politisch zweckdienlich, was er gerne hért und wiinscht.
Nicht Tatsachen, nicht soziale Note und MiBstinde, denen begegnet
werden sollte, nicht Staatsnotwendigkeiten, sondern egoistische Inter-
essen werden die Vater seiner politischen Ansichten und Entscheide.
Denken wir zum Beispicel an den Kampf gegen das schweizerische
Kartellgesetz und die KonjunkturdimpfungsmaBnahmen.

«In der Tat setzt das Funktionieren der Demokratie bei allen
im Staate titig werdenden Menschen VerantwortungsbewuBtsein fiir
das Ganze, Toleranz und Uneigenniitzigkeit sowie Zivilcourage
(Tapferkeit) auch der Masse und den Wihlern gegeniiber voraus.
Nur wenn die groBe Mehrheit der in der Demokratie mit politischen
Rechten ausgestatteten Biirger sich ihrer Verantwortung fiir die
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Allgemeinheit bewuflt ist und ihre Entscheidungen unter dem Ge-
sichtspunkt des Gemeinwohls trifft, kann die Demokratie ihren
Wesensgehalt verwirklichen.» (Hans Peters in seinem Aufsatz «<Demo-
kratie» im Staatslexikon, Bd.2, Sp.569, Herder-Verlag, Freiburg
i. Br.) Die demokratische Gesellschaftsordnung verlangt Biirger, die
sich in der Politik aus verantwortungsbewuBlter Einsicht einsetzen,
sich von Vorurteilen freigemacht haben, an der Sache orientiert
und gegen demagogische Parolen gefeit sind. Deshalb ist es Aufgabe
der sozialen und politischen Bildungsarbeit, der Presse, der Gewerk-
schaften und Wirtschaftsverbiande, der Schule, der Erwachsenenbil-
dung, aller Bildungsinstitutionen, das Volk zu jener Sachlichkeit
und Miindigkeit zu fiihren, die soziale und politische Probleme mog-
lichst klar, niichtern zu bedenken und leidenschaftslos zu ent-
scheiden vermag. Zudem sollte soziale und politische Bildungsarbeit
zur gesellschaftlichen Toleranz erziehen gegeniiber Andersdenkenden
sowohl innerhalb wie auch auBlerhalb der Partei. Verschiedene Auf-
fassungen sollten nicht nur trennend, sondern auch in Austausch
und gegenseitiger Beriihrung fruchtbar und bereichernd wirken.
Echte Bildungsarbeit will eine sachliche und aufbauende Kritik.
Sie bekdmpft jede personliche Polemik aus Prinzip. (Vgl. O. v. Nell-
Breuning: «Der demokratische Humanismus», im Worterbuch der

Politik, Heft 4, Sp. 113, Herder-Verlag, Freiburg i. Br.)

Schulung und Entwicklung des kritischen Denkvermogens

Gute soziale und politische Bildungsarbeit sollte das Volk zum
kritischen und selbstindigen Denken erziehen. Das kritische Denk-
vermogen muf} entwickelt werden, damit der einzelne haltlose Ver-
sprechen und Schlagworte von wirklich realisierbaren Vorschligen
unterscheiden kann. Sachwissen, logisches Denkvermégen, kritisches
Urteil, auch technisches Verstindnis und ein Minimum an natur-
wissenschaftlichem Wissen, rechts- und wirtschaftswissenschaftliche
Kenntnisse, eine gewisse literarische Bildung sollten vor liignerischer
Partei- und Wirtschaftspropaganda schiitzen. Der Biirger muf3 ler-
nen, wie man sich mit politischen Fragen auseinandersetzt und tie-
feren Einblick in die Probleme und Aufgaben des Staates gewinnt.
Papst Pius XII. hat einmal gesagt, das Wesentliche sei, die Kunst
der Unterscheidung des Wahren vom Falschen beizubringen sowie
den Sinn fiir politische und wirtschaftliche Realititen zu wecken.
Ist das Volk unwissend und unfihig zum Urteilen, dann ist es der Ver-
fiihrungskunst gewissenloser Agitatoren und Demagogen preis-
gegeben. Auch fiir die Schweiz gilt die Klage von Pius XII.: «Einer
intensiven, wenn auch durch und durch liignerischen Propaganda
gelingt es immer wieder, eine hohe Zahl von Leuten zu iiberzeugen,
die bar sind jeden, auch des elementarsten kritischen Sinnes und
folglich unfahig eines personlichen Urteils, mit dem sie die wirk-
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lichen Verhiltnisse einschitzen und sachgerchte Behauptungen von
unausfiihrbaren Versprechungen unterscheiden kénnten.»

Erwerb und Bedeutung der sozialen und politischen Bildung

Politische und soziale Bildung, die Fihigkeit zum logischen Den-
ken, zum Analysieren von Problemen, zum kritischen Unterscheiden
und Urteilen fallen einem nicht miihelos in den SchoB. Man erwirbt
sie, indem man seinen Verstand braucht und iibt und sich mit den
offentlichen Fragen befalt. Die Tagespresse und Zeitschriften ver-
schiedener politischer und weltanschaulicher Richtung miissen ver-
folgt und kritisch miteinander verglichen werden. Durch Vergleichen
lernt man urteilen. Gute Literatur ist zu lesen, die Volkshochschule,
Vortriage und Bildungskurse sind zu besuchen. Wer immer sich all-
gemein und beruflich weiterbildet und seine Freizeit nicht nur fiir
Sport und Vergniigungsbetrieb verschwendet, der tut auch etwas
Entscheidendes und Fruchtbares fiir seine politische und soziale
Bildung. Denn — so lesen wir in einem Artikel «Erwachsenenbildung
heute» («NZZ», 14. Februar 1960, Bl. 7) — «wer die Pflanzen und
geologischen Formationen kennt, denen er auf seinem Wege begeg-
net, wer ein musikalisches Kunstwerk genieBen kann oder sich in
volkswirtschaftliche Probleme vertieft, vermag sich auch in andern
Gebieten zurechtzufinden. Indem er sein Denken, sein Sehen und
Empfinden iibt, erweitert er seine persénliche Umwelt; jedes Urteil,
das einer iiber irgendeinen Gegenstand erworben hat, erleichtert
ihm zugleich, sich selbst in seinen sozialen Zugehorigkeiten besser
zu erkennen.»

Zum Erwerben einer politischen und sozialen Bildung gehért auch
das Studium sozial- und wirtschaftswissenschaftlicher Werke. Es sei
hier verwiesen auf das Schweizerische Sozialarchiv (Ziirich 1, Neu-
markt 28), das eine so reiche Literatur iiber alle politischen, gewerk-
schaftlichen, kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Fragen besitzt
und an alle Interessenten in der ganzen Schweiz verleiht. Ohne eine
grindliche Vertiefung in die komplizierten sozialen Probleme, also
ohne gute soziale und politische Bildung, gibt es keine gutfundierte
Sozialkritik und keine ernstzunehmenden Vorschlige zur Losung
sozialer Probleme.

Der heutige Staatshiirger und auch der fiihrende Gewerkschafter
sollten etwas wissen iiber folgende Dinge und Sachgebiete: Grund-
formen der Gesellschaft und des gesellschaftlichen Verhaltens (Sozio-
logie), Staat, Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, wichtige Institutionen,
wie zum Beispiel Parteien, Gewerkschaften, Wirtschaftsverbinde,
Schulwesen, Kirchen, Zeitgeschichte, politische Ideen und ihre prak-
tischen Auswirkungen, internationale Beziehungen und internatio-
nale Politik, Gesellschafts-, Wirtschafts- und Staatsphilosophie und
-ethik. Ueber all diese Sachgebiete zu orientieren und dadurch das
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soziale und politische Denk- und Urteilsvermoégen zu schulen, das
ist die Aufgabe der sozialen und politischen Bildungsarbeit.

Nur jener, der sich mit staats-, wirtschafts- und sozialpolitischen
Fragen griindlich auseinandersetzt, wird sich das geistige Riistzeug
erwerben, um sich ein sachliches Urteil bilden zu kénnen iiber die
kulturellen und sozialen Tendenzen der Gegenwart. Nur er wird
kein Opfer der Wahlpropaganda und kann sich fiir eine Politik
einsetzen, die sachgerecht ist und nicht an der Oberfliche hingen
bleibt, die an den Kern der Dinge geht und den sozialen N6ten und
Miflstainden wirksam begegnet. Wer nichis weif3, der hat auch nichts
zu sagen in der Politik. Er hat kein selbstindiges Urteil und ist
abhingig von der Meinung der andern. Eine Wirtschafts- und Sozial-
politik, die den Zeitnéten wirksam steuern will, muB3 die wirtschaft-
lichen und sozialen Verhiltnisse eingehend kennen, muf3 um die Natur
und die Lebensgesetze von Mensch und Staat, von Wirtschaft und
Gesellschaft wissen. Aus dem Sachwissen, aus der objektiv veranker-
ten griindlichen wissenschaftlichen Theorie ergeben sich die Richt-
linien fiir ein kluges und erfolgreiches politisches Handeln. Wer
zum Beispiel vom Geld- und Bankwesen, vom Arbeiten und den
Aufgaben der schweizerischen Nationalbank nichts versteht, der
kann auch nicht wissen, welche rechtlichen Befugnisse der National-
bank einzuriumen sind, damit sie eine erfolgreiche Konjunktur-,
Geld- und Wihrungspolitik betreiben kann. Er wird als Staatsbiirger
zur geplanten Revision des Nationalbankgesetzes keine sachlich
begriindete Stellung beziehen kénnen. — Wahre Politik ist die hohe
Kunst, zum Nutzen des ganzen Volkes gutfundiertes sozial- und wirt-
schaftswissenschaftliches Wissen fiir die brennenden sozialen Pro-
bleme auszuwerten.

Nochmals Bildung und Ethik

Nochmals mochten wir betonen, daf3 die soziale und politische
Bildung ergénzt werden mufl durch die Bildung des Gewissens. Der
Politiker kann nur aufbauend wirken, wenn er sich an sittlichen
und sozialen Werten orientiert, die ihn im Gewissen verpflichten.
Wahre und erfolgreiche Politik kann nur insoweit betrieben werden,
als Menschenwiirde, Personlichkeit, Freiheit, soziale Gerechtigkeit,
soziale Solidaritat, Friede, Sicherheit, Familie und Gemeinwohl als
verpflichtende Werte, Ziele und Ideale anerkannt werden. Verstand.
Wissen und Urteilsvermogen konnen ja nicht nur fiir das Gute, son-
dern auch fiir das Schlechte verwendet werden. Denken wir zum
Beispiel an den Milbrauch, den heute totale Staaten, eine hem-
mungslose Verkaufswerbung und manche politische Propaganda von
Wirtschaftsverbanden auch in der Demokratie bei Wahlen und
Abstimmungen mit tiefenpsychologischem und soziologischem Wis-
sen betreiben. Die Bildung des Verstandes fiir sich allein verhindert
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auf keinen Fall, da8 der Biirger sein Wahl- und Abstimmungsrecht
und seine Kenntnisse miBbraucht, um seine personlichen Interessen
auf Kosten des Gemeinwohles durchzusetzen. Wir konnen nicht
erwarten, daB3 ohne gute Gewissensbhildung des einzelnen die groBlen
Interessenorganisationen beim Verfolgen ihrer Ziele sich an die
Regeln des Rechts und der Moral halten und auf das Gemeinwohl
geniigend Riicksicht nehmen. Wo das soziale Gewissen und das
staatspolitische VerantwortungsbewuBStsein fehlen, wird aus der
demokratischen Vereins- und Koalitionsfreiheit eine direkte schwere
Gefahr fiir den Staat und die Demokratie. Die Wirtschaftsverbinde
werden zu einem Staat im Staat. Staat und Parlament werden zu
einem bloBen Instrument der Verbandspolitik und zu einem Markt-
und Kampfplatz der Verbandsfunktiondre. — So hangen also die
Zukunft der Schweizer Demokratie und das Wohl des Schweizer-
volkes nicht nur von seiner politischen Bildung und Urteilskraft
ab, sondern auch von seiner Gewissensbildung.

Das Gewissen zu bilden ist nun insbesondere die Aufgabe der
verschiedenen Landeskirchen; Religion und Christentum gehoren
zu den wichtigsten Quellen der Gewissensbildung, des sozialen und
staatspolitischen VerantwortungsbewuBtseins. Es sollte deshalb allen,
denen eine gesunde und soziale Demokratie am Herzen liegt und
die sich um die soziale und politische Bildung des Volkes bemiihen,
nicht gleichgiiltig sein, wie Religion, Christentum und Kirchen ein-
geschitzt werden und welche Stellung sie in der Oeffentlichkeit
besitzen. Fiir die Demokratie, fiir das Gemeinwohl, die soziale und
politische Bildung sind sie Lebensquellen, die man nicht ohne
wesentliche Nachteile einfach iibergehen kann.

Sendung des Gebildeten
Wohlstand und soziale und politische Bildung

Wer das Gliick hatte, Bildung, eine gute Schul- und Berufsbildung
ja eine Hochschulbildung zu erwerben, der besitzt einen kostbaren
Schatz. Besitz aber verpflichtet. Der Gebildete soll sein Wissen nicht
fiir sich allein auswerten, sondern andern davon mitteilen und sich
in den Dienst sozialer und kultureller Institutionen stellen. Er soll
mit seinem Wissen das Leben der Gemeinschaft befruchten. Er hat
die Sendung und ist verpflichtet zur Verbreitung und zum Vertei-
digen der Wahrheit. Von dieser Pflicht gibt es keine Entbindung.
Der Gebildete ist dazu berufen, im wirtschaftlichen und sozialen
Leben fiir die Verbreitung der Wahrheit und das Verwirklichen
der sozialen Gerechtigkeit zu kampfen.

Man rdume aber auch dem Arbeitnehmer und dem Volk durch
eine angemessene Arbeitszeitverkiirzung vermehrte Gelegenheit zum
Erwerb von Bildung ein. Denn je ungebildeter ein Volk, desto
gefihrdeter sind die demokratische Staatsform und der Bestand
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einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung. Je unwissender ein Volk,
desto eher erliegt es den Verfiihrungskiinsten von Demagogen, desto
unbeherrschter und unverniinftiger wird es in seinen sozialen For-
derungen. Eine gute soziale und politische Bildung des Volkes, die
zugleich auch eine gute Gewissensbildung ist, gereicht allen, auch
den Unternehmern, zum Segen. Von der Qualitit der politischen
und sozialen Bildung hingt der Wohlstand ganz wesentlich ab. Das

sollte von allen nie vergessen werden.
Oscar Miiller, Ziirich.

Die Auslandschweizer im Dienste der Entwicklungshilfe

Eine neue Form der Auswanderung

Mit der Beteiligung unseres Landes an der Hilfe fiir die Ent-
wicklungslinder hat sich seit 1950 eine interessante und verhei-
Bungsvolle neue Seite in der Geschichte des Auslandschweizertums
aufgetan, das seit Jahrzehnten mit den Verhialtnissen in Uebersee
und insbesondere in den fritheren Koloniallindern eng vertraut ist.
Zufolge der heute dort immer stirkeren Nationalisierung des Arbeits-
marktes sind dem Wirken unserer Landsleute draulen heute indes-
sen in zahlenmaBiger, beruflicher und zeitlicher Hinsicht enge Gren-
zen gesetzt.

In dem Mafle, wie sich unseren Auslandschweizern frithere Wir-
kungskreise verengern oder verschliefen, haben sich ihnen ander-
seits dank ihrer beruflichen Tiichtigkeit und Spezialisierung, ihren
Auslandserfahrungen, ihren Sprachkenntnissen und nicht zuletzt
dank ihren Beziehungen zusitzliche Einsatzmoéglichkeiten als hoch-
qualifizierte internationale Experten, Berater und Fachleute im
Sinne einer neuen, mehr voriibergehenden, doch stark gehobenen
Form der Auswanderung im Dienste der Vereinten Nationen (UN)
und ihrer Spezialorganisationen, das heiflt der multilateralen wie
auch der bilateralen Hilfe unseres Landes, nicht zuletzt aber
auch im Dienste unserer bereits sehr zahlreichen privaten Organi-
sationen der Entwicklungshilfe, ge6ffnet. Auf dieser Ebene hat sich
in den letzten Jahren ein neuer Typus von Auslandschweizern gebil-
det, der bei aller Losgelostheit von den unmittelbaren privaten Inter-
essen wirtschaftlich, politisch, kulturell, sozial und moralisch von
grofltem Wert fiir unser Land ist. Die Dienste solcher Fach-
leute versprechen um so groBeren Erfolg, als sie sich bei der
Ausiibung ihrer Mission neben unseren diplomatischen und kon-
sularischen Vertretungen auch auf unsere oft schon seit Jahrzehnten
in Uebersee verankerten Handelsfirmen, technischen Unternehmun-

276



	Gedanken zur persönlichen, sozialen und politischen Bildung

